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VII

Vorwort

Auch im dritten Jahr seit ihrem Ausbruch bleibt die Corona-Pandemie „virulent“,
nur dass die (öffentliche) Wahrnehmung sich offenbar geändert hat: Wohl unter
dem Eindruck „milder“ Verläufe unter der Omikron-Variante des Virus werden In-
zidenzen hingenommen, die im ersten Jahr (mindestens) zu hartem Lockdown ge-
führt hätten. Inzwischen sind deutlich mehr Menschen an oder im Zusammenhang
mit Corona verstorben (Stand 19.4.2022: 132.960) als jeweils Koblenz oder Trier
an Einwohner zählen. Gesetzliche Regelungen werden (dennoch) aufgehoben, ohne
dass die Pandemie überwunden wäre. Die Hoffnung richtet sich darauf, dass die Pan-
demie zur Endemie wird, welche Konsequenzen daraus konkret und wann auch
immer zu ziehen sein werden. Nicht nur das Virus bleibt, auch die (ungelösten)
Rechtsfragen bleiben und stehen zur Beantwortung an. Mit dem jetzt vorgelegten
Aktualisierungsband zur 3. Auflage wollen Autorinnen und Autoren, Verlag und
Herausgeber wiederumHilfestellung dazu leisten, Antworten auf die Fragen zu entwi-
ckeln. Zum Kreis der Autorinnen und Autoren der 3. Auflage sind Frau Rechtsanwäl-
tin Ann-Katrin Schreiner sowie Herr Kriminaldirektor Prof. Dr. ThomasHolzner hin-
zugekommen, die sich weiterer Fragen des Straf- und Strafprozessrechts (Schreiner)
und des Versammlungsrechts (Holzner) angenommen haben. Ihnen und den schon
an der 3. Auflage beteiligten Autoren Felz, Haschert und Lindner danke ich wiederum
für die überaus zuverlässige Mitwirkung an diesem Band und die erfreuliche Zu-
sammenarbeit. Mein Dank gilt auch dem Verlag für die Anregung und die umsichtige
Betreuung des Bandes. Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich, dass der Band
Anregungen für die Bewältigung der pandemiebedingten juristischen Fragestellungen
bietet – und dass die Befassung mit dem Virus allein eine juristische bleiben möge.

Koblenz/Trier, im April 2022 Hubert Schmidt
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